
 

 

 

 

 

 

 

Eine Sommernacht in 

Saint Caressia 

 

Seit gegrüßt liebe Freunde.  

mit großer Freude wird bekannt gegeben, dass die Dame Andrea-

Isabella von Rosenstein, Baronin von Clairmont und Ich selbst, 

zur ersten Gräfin und erstem Graf im Fürstentum Dureé Caresse 

erhoben werden. Ihre fürstliche Hoheit Sofie-Christine von Dureé 

Caresse hat entschieden, aus den Baronien Clairmont und 

Bourmont die Grafschaft Clairmont-Bourmont und aus den 

Baronien Saint Caressia und Seeland die Grafschaft Saint 

Caressia zu formen.  

Somit möchten wir Euch einladen diesen Freudentag gemeinsam 

mit uns am 21. Tage des Sextilis in Jahre des Herrn 1226 zu 

begehen, Seid uns als liebe Freunde, geehrte Gäste und Zeugen 

dieses Momentes willkommen. 

Seine Gnaden Philippe Henry Arno de Valleé Fleur, Baron von Saint Caressia 

Gegeben am 5. Tage des Ianuarii i.J.d.H. 1226 

 

 



 

 

 

Eine Sommernacht in Saint Caressia 

Einladung zur Hofhaltung in Dureé Caresse 

Liebe Freunde, 

wir laden Euch ein zu einer Hofhaltung in Dureé Caresse vom 21.08-23.08.2026 in der 

Jugendherberge Winterburg. 

(fast) Alles Outtime auf einen Blick: 

Was? Hofhaltung in Dureé Caresse 
Wo? Schullandheim Winterburg,  

Auf dem Schloss, 55595 Winterburg 
Wann? 21.08-23.08.2026 
Wie? Mehrbettzimmer mit Vollverpflegung 
Wer? SpielerInnen über 18 Jahre, Kinder nach Absprache 
  

 

Was euch erwartet: 

Ein Hofhaltungs-Larp im Spätsommer mit höfischem Spiel, Tanz unter freiem, hoffentlich 

warmem, spätsommerlichem Nachthimmel. Ein kleines Turnier, Spiele und ach ja, eine 

doppelte Grafenerhebung!  

Wir befinden uns in der (Noch)-Baronie Saint Caressia welche zum Fürstentum Dureé Caresse 

gehört, aber nicht Teil des Kernlandes ist. Die Baronien Saint Caressia und Seeland liegen 

Südlich des Kernlandes am Meer. Die Feierlichkeiten finden auf dem Landgut Gourdon von 

Philippe de Valleé Fleur statt.  

Warum bin ich überhaupt da? Eurer Charaktere sind entweder Freunde von Andrea Isabella 

von Rosenstein oder von Philippe de Valleé Fleur und somit geladene Gäste, oder gehört zu 

deren Gefolge oder Verwandtschaft. Falls ihr euch fragen solltet, warum zum Teufel habe ich 

so ne Anmeldung in der Hand, fragt ruhig noch mal nach. �  

Auf dieser Veranstaltung werden Andrea Isabella von Rosenstein, Baronin von Clairmont und 

Philippe de Valleé Fleur, Baron von Saint Caressia in den Grafenstand erhoben. Im Rahmen 

dieser Erhebung wird es ein wenig Programm geben: 

Die Anwesenden werden in zwei Teams gelost werden, wenn die Gräfin und der Graf in 

freundschaftlichem Wettstreit mit ihren Teams gegeneinander antreten.  

Es wird ein Turnier geben, Herren und Damen von Stand können in Duellen gegeneinander 

antreten und auf diese Weise Ehre und Punkte erringen. 

In verschiedenen Spielen unterschiedlicher Art, entweder Einzeln oder als Gruppen treten die 

Mitglieder der Teams gegeneinander an. Und es wird einen Escaperoom geben! 

Am Ende wird das siegreiche Team gekürt und hoffentlich haben Alle viel Spaß!  

 



 

 

 

ACHTUNG:  

Es wird nicht möglich sein, an allen Angeboten teilzunehmen. Einige Spiele werden zeitgleich 

stattfinden, bzw. lassen nur eine begrenzte Zahl an Menschen zu.  

Einzige Ausnahme, die Teilnehmenden am Turnier geben dies bitte schon bei der Anmeldung 

an. 

Eine Anmeldung ist nur vollständig (und der Platz gesichert), wenn ein ausgefülltes 

Anmeldeformular per Email geschickt und der Unkostenbeitrag bezahlt ist. Anmeldungen ohne 

Eingang des Unkostenbeitrags rutschen bei Überbuchung automatisch auf die Warteliste.  

Da sich das online ausfüllbare google doc zerschossen hat, reicht es völlig, wenn Ihr uns ein 

Foto per WhatsApp, Threema oder Signal, der unterschriebenen Anmeldung schickt, an Daniel: 

01724565334, oder per Mail an Robin per Mail: dscheuss@yahoo.de 

Im Unkostenbeitrag enthalten sind die Unterkunft in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung, 

sowie Wasser und Softdrinks (Cola, Cola Light/Zero usw. auch außerhalb der Mahlzeiten, sowie 

alkoholische Getränke (Bier+Wein) am Abend zum Essen usw. 

Unkostenbeitrag SC NSC 

Bis 28.02.2026 140 Euro 80 Euro 

Bis 31.05.2026 155 Euro 

Bis 31.07.2026 165 Euro 

Überweisung an: Robin Kimberley Williams  

IBAN DE39 3705 0198 1958 3021 58 

Sparkasse Köln/Bonn 

Verwendungszweck: Real Name + DC26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen:  

Ablauf, Organisation, 

Plätze, Kinder mitbringen 

usw. 

Intime Zeug und Turnier 

oder was euch einfällt. 

Daniel: 

dscheuss@yahoo.de 
01724565334 (schreiben, dann 

finden wir nen Termin zum 

Telefonieren, falls nötig.) 
WhatsApp, Threema, Signal, SMS, 

alles vorhanden :D 



 

 

 

ANMELDUNG  

Eine Sommernacht in Saint Caressia 

Ich habe die nachfolgenden Teilnahmebedingungen vollständig gelesen, 

verstanden und stimme diesen zu! 

 

 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift 

 

Name:  

E-Mail:  

Telefon:  Geburtstag  

Ich komme als: O    SpielerIn  O nehme 

am Turnier teil (Münzwurf) 

O    NSC                 
(Bitte nehmt Kontakt 

zu uns auf) 
 

Chraktername:  

Titel/Rang:  

Herkunftsland/Gruppe:  

Wenn möglich auf ein 
Zimmer mit: 

 

Ich bin:  O   Vegetarier O   Allesesser 

Relevante Allergie, Krankheit oder Besonderheit für die Veranstaltung: 

O Nein O Ja und zwar: 
 
 

Was ich an dieser Stelle unbedingt noch mitteilen will oder muss (Ich bringe ein 
dämonisches Superschwert mit…) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

1. Es handelt sich um eine private, geschlossene Veranstaltung zu der die Teilnahme nur 

durch Einladung möglich ist. die Gäste verpflichten sich einen Unkostenbeitrag, wie in 

der Einladung beschrieben zu leisten. Administrative Anstrengungen, wie die offizielle 

Anmeldung zur Feier, oder diese Teilnahmebedingungen, dienen der Organisation und 

dazu, Spaß der Gäste und einen geregelten Spielablauf sicher zu stellen. Die 

Anmeldung bitte vollständig und gut lesbar ausgefüllt an den Gastgeber 

zurückschicken, bitte Charakterbogen und Beschreibung, falls notwendig, nicht 

vergessen!  

2. Ich bin mir der Natur der Feierlichkeit als Liverollenspielveranstaltung und der damit 
einhergehenden Risiken bewusst. Der Gast versichert, unter ausreichender Würdigung 

der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelischen Belastung in der Lage zu 

sein, an der Feierlichkeit teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden Belastungen nicht 

aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann im Zweifelsfall der 

Gastgeber hierzu weitere Auskunft erteilen. 

3. Ein Recht zur Teilnahme an der Feier besteht erst, wenn der Unkostenbeitrag 

vollständig bezahlt worden ist. Für die Höhe des Beitrages, nach den in der Einladung 

aufgeführten Staffeln, zählt alleine das Überweisungsdatum. 

4. Der Gastgeber behält sich vor im Vorfeld der Veranstaltung Gäste ohne Angaben von 
Gründen gegen Rückerstattung des Unkostenbeitrags von der Veranstaltung 

auszuschließen. 

5. Gäste, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des 

Gastgebers, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen in 

schwerwiegender Art und Weise oder wiederholt nicht Folge leisten, können von der 

Feier verwiesen werden ohne dass der Gastgeber eine Pflicht zur Rückerstattung des 

Unkostenbeitrags hat. Gleiches gilt für Gäste die sich oder andere in nicht 

unerheblichen Maßen in Gefahr bringen 

6. Der Gastgeber behält sich vor die Ausrüstung der Gäste einer Sicherheitsüberprüfung 

zu unterziehen. Beanstandete Gegenstände dürfen im Spiel nicht weiterverwendet 
werden. Der Gast ist verpflichtet seine Ausrüstung (insbesondere Polsterwaffen und 

Rüstungen) laufend auf die Spielsicherheit zu kontrollieren. Soweit diese den 

Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht mehr entsprechen hat er sie selbständig aus 

dem Gebrauch zu nehmen. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss führen. 

7. Den Anweisungen des Gastgebers, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner 

Erfüllungsgehilfen, ist Folge zu leisten. Der Gast verpflichtet sich über das normale 

Risiko von Liverollenspiel hinausgehende Gefährdungen für sich, andere Gäste und die 

Umgebung zu vermeiden. Dazu zählt insbesondere das Klettern an ungesicherten 

Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenem Feuer außerhalb von dafür 

vorgesehenen Feuerstätten und Übermäßiger Alkoholkonsum, besonders vor 
Kampfhandlungen. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss führen. Jeglicher 

Konsum und Besitz von nicht ärztlich verschriebenem Marihuana oder illegalen Drogen 

führt zum sofortigen Ausschluss von der 

Veranstaltung.  



 

 

 

 

 

8. a. Der Gastgeber übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und Personenschäden, 

ausgenommen bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens des 

Gastgebers, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen. Ansonsten 

haftet der jeweilige Verursacher.                                                                                                

b. Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung und unerlaubter Handlung ist 

ausgeschlossen, soweit der Gastgeber, seine gesetzlichen Vertreter oder seine 

Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.                                                                                      

c. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Pflichtverletzung und     

Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens 

beschränkt. 

d. Die Gastgeber ist berechtigt, den Gästen für Sauberkeitsverstöße im Sinne der                

Hausordnung am Ort der Feierlichkeit oder Schäden, welche vom Hausbesitzer 

nachträglich berechnet werden, auch nachträglich zu belasten. Dies betrifft 

insbesondere das unsaubere Hinterlassen der Schlafräume. Sollten Örtlichkeiten nicht 

ordnungsgemäß verlassen werden, so werden die dem Gastgeber entstandenen 

Mehrkosten auf alle diesem Zimmer zugeordneten Personen aufgeteilt und belastet. 

9. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung sowie dem vom Gastgeber verwendeten 

Ensemble von Begriffen, Eigennamen und Nicht-Spieler-Charakteren bleiben dem 

Gastgeber vorbehalten. Die Rechte an den Spieler-Charakteren, ihrer Geschichte sowie 
ihrem Teil der Handlung verbleiben beim jeweiligen Spieler. Aufnahmen von Ton, Bild 

etc. sind nur für private Zwecke zulässig. 

10. Eine Abmeldung des Gastes von der Feierlichkeit ist nur nach Absprache mit dem 

Gastgeber möglich. Unter Umständen ist eine Rückerstattung des Unkostenbeitrags 

nicht oder nur anteilig möglich. 

12. Die Teilnahme von Minderjährigen ist nur in Absprache mit dem Gastgeber und den 

Erziehungsberechtigten, sowie ggf. der Einverständniserklärung eines 

erziehungsberechtigten möglich. 

DATENSCHUTZ 

13. Der Gast erteilt hiermit die Erlaubnis im Sinne des Art. 6 DSGVO, dass seine Daten von 
Beginn der Anmeldung an in einer elektronischen Datei geführt werden dürfen. Die 

gespeicherten Daten zur Person können Name, Anschrift, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, Fax, Email sowie eine Photographie und Charakterdaten des 

gespielten Charakters umfassen. Freiwillige Angaben zum Gesundheitszustand des 

Gasts werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Sie werden lediglich zur 

Wahrung der Sicherheit des Gasts während der Feierlichkeit genutzt. Die ggf. 

notwendige Weitergabe an Sanitäts- und / oder Rettungskräfte im Falle einer 

Gefährdung von Leib und Leben des Gasts wird mit Anerkennung dieser 

Teilnahmebedingungen ausdrücklich erlaubt. 

 



 

 

 

 

14. Die Speicherung erfolgt zum Zweck der Kontaktmöglichkeiten des Gasts im Vorfeld der 
Feierlichkeit, insbesondere zur Anmeldebestätigung, zur Klärung notwendiger, offener 

Fragen und zur Übersendung notwendiger Teilnahmeinformationen und zu 

organisatorischen Zwecken. Dies Speicherung erfolgt lediglich lokal auf den 

entsprechenden Endgeräten des Gastgebers. Eine Auskunft über die gespeicherten 

Daten kann jederzeit unter der E-Mailadresse dscheuss@yahoo.de eingeholt werden. 

Eine Weiterleitung der Daten an Dritte erfolgt zu keinem Zeitpunkt. Ausnahme hiervon 

sind gesundheitliche Informationen welche im Falle eines Unfalls oder einer ähnlichen 

Gefährdung für Leib und Leben des Teilnehmers an die entsprechenden Sanitäts- und / 

oder Rettungskräfte weitergegeben werden dürfen. Auch hier gegen ist ein 

Widerspruch (siehe oben) möglich. 

Ein Widerruf der Datenverarbeitung zu den obengenannten Zwecken kann nur in 
schriftlicher Form, mit eigenhändiger Unterschrift, akzeptiert werden. 

15. Die zuständige öffentliche Stelle ist die Nordrheinwestfälische Beauftragte für 

Datenschutz. 

Die Kontaktdaten lauten: 

  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (LDI) 

Postfach 20 04 44, 

40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38424-0 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Website: ldi.nrw.de 

16. Sollten Teile dieser Teilnahmebedingungen aus rechtlichen Gründen nichtig sein so 

wird das Verpflichtungsverhältnis nicht automatisch nichtig, der entsprechende Passus 

der Teilnahmebedingungen wird durch einen dem Sinn der ursprünglichen Fassung 

entsprechenden neuen, gültigen Passus ersetzt, die restlichen Punkte behalten ihr 

Gültigkeit. 

  

17. Mit seiner Unterschrift unter die Anmeldung meldet sich der Gast verbindlich zu 
dieser Feierlichkeit (Eine Sommernacht in Saint Caressia) an und bestätigt, dass er 
die Teilnahmebedingungen gelesen hat und diese anerkennt. 

  


